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Auf Antrag des Bauausschusses beschließt der Gemeinderat der stadtgemeinde
9thy3i gemäß S 7].4?: I iVm $ 66 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgese tz2016, LcBt.Nr' 101, den vom stadtbauamt échwaz ausgearbeiteten Entwu-rf ú0"r. ã¡ãÏ;äögdes ergänzenden Bebauungsplanes vom 7+.01.2019, zahl Bp 1Bg, im BereichTannenberggasse 2, durch vier wochen hindurrñ-=rl. öffenflichen Einsichtnahmeaufzulegen. rvr I L

Gleichzeitig wird gemäß $ 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschtuss über die Ertassungdes gegenständlichen Bebauungsplanes gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- undstellungnahmefrist keine stetlungnahme zum Entwurf von einer rr¡eãu berechtigtenPerson oder Stelle abgegeben wird.
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Auf Antrag des Bauausschusses beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
Schwaz ge_mäß $ 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2016, LGBI. Nr. 101,den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten eniwurf über die Édassung eines
Bebauungsplanes inkl. eines ergänzènden Bebauungsplanes vom 0g.01 .201g, Zahl
BP 187, im Bereich Einsatzzentrum der Blaulichtorgani-isationen - Münchner Straóe 21 ,durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsiðhtnahme autzulàjen.

Gleichzeitig wird gemäß $ 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassung
des gegenständlichen Bebauungsplanes und des ergänzenden Bebauungsplaneð
gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu Oereóntigten
Person oder Stelle abgegeben wird.

TOP 12 anun Erla
eroanze en Bebauunosola es im Bereich Pirch anqer 58d

Auf Antrag des Bauausschusses beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
Schwaz gemäß $ 66 Abs. 1 des Tiroler Raumordnungsgesetzes 2010, LGBI. Nr. 101,
den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurf über die Erlassung eines
ergänzenden Bebauungsplanes vom 17.01.2019, Zahl Bp 149.2, im Bereich
Pirchanger 58d, durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme
aufzulegen.



Gleichzeitig wird gemäß $ 66 Abs. 2 TROG 2016 der Beschluss über die Erlassungdes gegenständlichen Beóauungsplanes gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- undstellungnahmefrist keine stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu berechtigtenPerson oder Stelle abgegeben w¡'rO.
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Auf Antrag des Ausschusses für Stadtplanung und Bau beschließt der Gemeinderatder stadtgemeinde schwaz gemäß g z1- Ab;. 1 und s o¿ Ãor. 4 TirorerRaumordnungsgesetz 2o1o - Ínoc zóla, LGBI. Nr. 101, den vom stadtbauamtSchwaz ausgearbeíteten. uld geänderten Entwurf über 
-die -Ånderung 

des
fþ9fgnwdmungspl.?n".t der stadtgemeinde schwaz vom 1 6.1.201g, zaht 926-2019-00004, durch zwei Wochen hindu rõh zur öffentlichen Einsichtnahme áutzulegen.

Der Entwurf sieht folgende Änderungen des Flächenwidmungsplanes derstadtgemeinde schwazim Bereich Archengasse 25a vor:

lm Bereich von Teilflächen der Grundstücke Gst.Nr. .1034 und 247g, KG g7007
schwaz, von dezeit wohngebiet in künftig Freiland gemäß s 41 TRo G 2016 bzw. inAllgemeines Mischgebiet gemäß S 4o.z rRoê 2016 mit eingeschränkter
Baulandeignlng S 37 (3,4,5), Zähler: 3, Zur Bahnseite ist ab dem 1. OG bis inklusiveoberstem OG eine durchgehende geschlossene, den schalltechnischen
Erfordernissen entsprechende Fassade auszubilden. Darin befindliche
Bel ichtungsflächen von Aufenthaltsräumen und offenen Aufenthaltsbereichen d ürfen
nicht öffenbar sein. Aufenthaltsräume müssen natürliche Lüftungsmöglichkeiten zu
anderen als der Bahntrasse zugewandten Seite erhalten. Oii ersðfiließung dei
Gebäude (wohnungszugänge, Laubengänge) ist bahnseitig zu situieren,

im Bereich einer Teilfläche des Grundstückes Gst.Nr. 24T8, KG B70OZ Schwaz, von
derzeit Freiland in künftig Allgemeines Mischgebiet gemäß S 40.2 TROG 2016 mit
eingeschränkter Baulandeignung S 37 (3,4,5), Zähler: 3, Zur Bahnseite ist ab dem 1 .OG bis inklusive oberstem OG eine durchgehende geschlossene, den
schalltechnischen Erfordernissen entsprechende Fassade ãuszubílden. Darin
befindliche Belichtungsflächen von Aufenthaltsräumen und offenen
Aufenthaltsbereichen dürfen nicht öffenbar sein. Aufenthaltsräume müssen natürliche
Lüftungsmöglichkeiten zu anderen als der Bahntrasse zugewandten Seite erhalten.
Die Erschließung der Gebäude (Wohnungszugänge, Laubengänge) ist bahnseitig zu
situieren,

im Bereich des Grundstückes Gst.Nr. 247711 KG 87007 Schwaz, von dezeit Freiland
in künftig Sonderfläche Parkplatz gemäß S 43.1a TROG 2016.

Gleichzeitig wird gemäß $ 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss über die dem
Entwurf entsprechende Anderung des Flächenwidmungsplanes gefasst.
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Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- undStellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von eíner rrieáu berechtigtenPerson oder Stelle abgegeben wird.
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Auf Antrag des Bauausschusses beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
lchya7 gemäß $ 71 Abs. 1 Tiroler Raumordnrngrgãr"]u2016 - TRoc 2o16,LcBt.Nr' 101, den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurf über ilHå"-öödes Flächenwidmungsplanes der stadtgemeinde schwaz vom 1 0.01.201g, zahl g26-
2019-00003, durch vier Wochen hindurðh zur öffentlichen Einsichtnanrne aufzulegen.

Der Entwurf sieht folgende Änderungen des Flächenwidmungsplanes derStadtgemeinde Schwazim Bereich oberer-Feldweg G2-68und e"ig*år-krtraße 7 vor:

im Bereich einer Teilfläche des Grundstückes Gst.Nr. 237gt2,KG g7007 schwaz, vondezeit Allgemeines Mischgebiet in künftig Freiland gemäß S 41 TROG 2016,
ím Bereich derGrundstücke Gst.Nr. gzgti,g23t7,92-611 un¿-gZAtZ, KG 8TOOZ Schwaz,von "dezeit Allgemeines Mischgebigt il_künftig Allgemeines Mischgebiet miibeschränkterWohnnutzung gemäß S 40.6 TROG ZólA.

Gleichzeitig wird gemäß.$ 71 Abs. 1 lit, a TROG 2016 der Beschluss über die dem
Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst.'

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hiezu Oereóntigten
Person oder Stelle abgegeben wird.
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Auf Antrag des Bauausschusses beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
Schwaz gemäß $ 71 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz2016 - TROG 2016, LGBI.
Nr' 101, den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung
des Flächenwidmungsplanes der Stadtgemeinde Schwaz vom 05.12 .2018, Zahl g26-
2018-00018, durch vierWochen hindurchzur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.

Der Entwurf sieht folgende Änderungen des Flächenwidmungsplanes der
Stadtgemeinde Schwazim Bereich oberhalb des Paulinums bis zur Arzbergstraße vor:

lm Bereich von Teilflächen der Grundstücke Gst.Nr.2O74t1 und 207613, KG BTOOT
Schwaz, von dezeit Sonderfläche standortgebunden, Festlegung: Schule, Turnhalle,
Sportzentrum mit Dienstleistungsbetrieben in künftig Wohngebiet gemäß S 38.1 TROG
2016,
im Bereich von Teilflächen der Grundstücke Gst.Nr.2O74l1 und 208012, KG BZ0O7
Schwaz, von derzeit Sonderfläche standortgebunden, Festlegung: Schipiste in künftig
Wohngebiet gemäß S 38.1 TROG 2016,



im Bereich einer Teílfläche des Grundstückes Gst.Nr. 2o76tg,KG g7007 schwaz, vondezeit Wohngebiet. in künftig Sonderfläche standortgebunden, Fesflegung: schule,Turnhalle, Sportzentrum mit Dienstleistuntsoðtrieoãn g"raß S 43.1a TRoG 2016,im Bereich einer Teilfläche des Grundstüc-kes Gst.Ñr- iolfllg,ke gz0oz schwaz, vondezeit Freiland in künftig Sonderfläche standortgebunden, Fesflegung: schule,Turnhalle, sportzentrum m¡t Dienstleístungsbetriebeñgemäß s 43.1a TRoG 2016,im Bereich von Teilflächen der Grundstüóke Gst.Nr. 2orgl1 und 2079t2, KG g7oo7
schwaz, von dezeit-wohngebiet ín külftig rre¡lãno óemäß s 41 TRo c 2016,im Bereích von Teilflächen der Grundstücke Gst.Ni. 2o7gl1 und2o7gl2, KG g7007
Schwaz, von derzeit Sonderfläche standortgebunden, Fesflegung: Schipiste in künftigFreiland gemäß S 41 TROG 2016.

Gleíchzeitig wird gemäQ.$ 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss überdie dem
E ntwu rf entsprechende Änderu ng des Frächenwid m ungspranes getassl.'

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- undStellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer rrierzu berechtigten
Person oder Stelle abgegeben wird.
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Auf Antrag des Bauausschusses beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
flchw_az 

gemäß $ 71 Abs. I Tiroler Raumordnungsgesetz2016 - TROG 2016, LGBI.Nr' 101, den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurf über di" ilå;|LI;ö
des Flächenwidmungsplanes der stadtgemeinde schwaz vom 05.12 .201g, zahl g26-
2018-00019, durch vierWochen hindurchzur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.

Der Entwurf sieht folgende Änderungen des Flächenwidmungsplanes der
Stadtgemeinde Schwaz im Bereich südlich des Barbara-Kindergartené Schwaz Ost
vor:

lm Bereich einer Teilfläche des Grundstückes Gst.Nr. 740, KG B7OO7 Schwaz, von
dezeit Sonderfläche standortgebunden, Festlegung: Kindergarten in kúnftig
Landwirtschaftliches Mischgebiet gemäß S 40.5 TROG 2016,
im Bereich eíner Teilfläche des Grundstrlckes Gst.Nr. 885/1, KG 87007 Schwaz, von
dezeit Sonderfläche standortgebunden, Festlegung: Kindergarten in künftig Freiland
gemäßS41 TROG 2016,
im Bereich einer Teilfläche des Grundstückes Gst.Nr. SB5/1, KG BZ0O7 Schwaz, von
dezeit Vorbehaltsfläche für den Gemeinbedarf, Festlegung: Schulzentrum in künftig
Freiland gemäß S 41 TROG 2010,
im Bereich einer Teilfläche des Grundstückes Gst.Nr. 885/1, KG 87007 Schwaz, von
dezeit Sonderfläche standortgebunden, Festlegung: Schulsportfläche in künftig
Freiland gemäß S 41 TROG 2010,
im Bereich von Teilflächen der Grundstücke Gst.Nr. 885/1O, 8BSl2 und 885/3, KG
87007 Schwaz, von derzeit Sonderfläche standortgebunden, Festlegung:
Kindergarten in künftig Wohngebiet gemäß S 3S.1 TROG 2016.

Gleichzeitig wird gemäß $ 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss über die dem
E ntwu rf entsprechende Anderung des Flächenwid m u ngspla nes gefasst,
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Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhatb der Auflegungs- undstellungnahmefrist keine stellungnahme zum Entwurf von einer nieãu berechtigtenPerson oder Stelle abgegeben w¡'ro. 
rvr I rrvrÁLr

TOP 17 d r
m ch

Schwaz Ost

Auf Antrag des Bauausschusses beschließt der Gemeinderat der stadtgemeinde
!chy-a1 gemäß $ 71 Abs. 1 Tiroler Raumordn*grgãr".z2016 - TRoc 2o16,LGBl.Nr' 101, den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurr riberã¡!HË#ndes Flächenwidmungsplanes der stadtgemei-nde scrrwaz vom 05.12 .201g, zahl g26-
2018'00020, durch vier Wochen hindurõh zur öf sentlichen Einsichtnunr" aufzulegen.

Der Entwurf sieht folgende Änderungen des Flächenwidmungsplanes derStadtgemeinde Schwazim Bereich südlich der Schul- und Sportánr"g""n Schwaz ostvor:

lm Bereich einer Teilfläche des Grundstückes Gst.Nr. gg5l7, KG g7007 schwaz, vondezeit Sonderfläche standortgebqn{eq, Festlegung: Schulsportfläche in künftigVorbehaltsfläche fürden Gemeinbedarf, Festlegun!' Sãhutzentrñ d;åß S 52 TRoc2016,
im Bereich eíner Teilfläche des Grundstückes Gst.Nr. ggg/3, KG g7007 schwaz, vondezeit Sonderfläch.e_standortgebunden, Festlegung: Schulsportfläche in künftig
Freiland gemäß S 41 TROG 2016.

Gleichzeitig wird gemäß.$ 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss überdie dem
Entwurf entsprechende Änderung des Flächenwidmungsplanes gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- und
Stellungnahmefrist keine Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu nêreóntigten
Person oder Stelle abgegeben wird.
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Auf Antrag des Bauausschusses beschließt der Gemeinderat der Stadtgemeinde
Schwaz gemäß $ 71 Abs. 1 Tiroler Raumordnungsgesetz2016 - TROG 2016, LGBI.
Nr. 101, den vom Stadtbauamt Schwaz ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung
des Flächenwidmungsplanes der Stadtgemeinde Schwaz vom 05.12.2018, Zahl g26-
2018-00021, durch vier Wochen hindurch zur öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen.

Der Entwurf sieht eine Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich des
Grundstückes Gst.Nr 84012 und einer Teilfläche des Grundstückes Gst.Nr. 2531, KG
87007 Schwaz, im Bereich der ehemaligen Tankstelle Arnold westlich des
Kreisverkehrs Lidl, von dezeit Sonderfläche standortgebunden, Festlegung:
Tankstelle in künftig Freiland gemäß S 41 TROG 2016 vor.
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Gleichzeitíg wird gemäQ.$ 71 Abs. 1 lit. a TROG 2016 der Beschluss überdie demEntwurf entsprechende Äñderung des Fräih;ñid;;;gspranes gefasst.

Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb der Auflegungs- undstellungnahmefrist keine stellungnahme zum Entwurf von einer niezu berechtigtenPerson oder Stelle abgegeben wird.

,, Die Stadtgemeinde Schwaz ist für die lnstandhaltung von zahlreichen Spielplätzen,Brunnen und Bänken verantwortlich. lm Vorans.ñl"g 2o1g sind dazu € 2g.oo0,--vorgesehen.
Der Stadtrat wird ermächtigt auf Antrag des Ausschusses für Jugend und Familie dienotwendigen Mittel aus dem Konto 1/815000-618000 - lnstand'haiiuné-sp¡"tptätze,
Brunnen, Bänke freizugeben.',

TOP 19 Antrag des Ausschusses für Jugend und Familie betreffend lnstandhaltung
Spie lplätze, B runnen, Bänke

TOP 20 Antrag des Sportausschusses
Eismaschine

betreffend Beschaffung einer neuen

" Di" Stadtgemeinde Schwaz mietet die Eismaschine der Firma AST zum preis von €12.240,-- netto.

ln den Haushalt 2020 wird die restliche Kaufsumme (Gesamtpreis € 73.000,-- netto)
aufgenommen und die Eismaschine gekauft, wobei àie Miete für das Jahr 2O1g auf
diesen Kaufpreis vollinhalilich angerechnet wird.

Die Bedeckung für die Miete 2019 erforgt aus dem sportbudget. ,,

TOP 21 Antrag des Ausschusses für
Hochwasserschutz

Land- und Forstwirtschaft betreffend

, Die Stadtgemeinde Schwaz stimmt der Grtlndung eines Hochwasserschutzver-
bandes Mittleres Unterinntal zu und genehmigt die vorliegen.den Statuten unter der
Bedingung, dass folgende Ergänzung in die satzungen aufgenommen wird:
Verbind I iche Regel ung ü ber d ie Alternativen prüfung (kon kreUauswi rku ngs-bezogen)
und deren Auswirkungen auf die Beitragspflichten und Stimmrechte im Rahmen Oeé
generellen Projektes vor Einreichung.
Vor jedweder Art von projektbezogenen Antragstellungen erfolgt eine vorsorgliche
konkrete und verbindliche Alternativenprüfung, insbesondere im Hinblick auf ãlpine
Retentionspotentiale auf Grundlage eines verbindlichen Beteiligungsmodelles fürdie
betroffenen G ru ndeigentü mer.
Schutz der Grundeigentümer bei Grundinanspruchnahme: Zustimmungs- und
Akzeptanzerfordernisse über ein verbindliches Beteiligungsmodell der unmittelbar
Betroffenen zur Erlangung einer gerechten Nutzen- und Lastenverteilung über den
Verbandsraum hinaus.



Zur Fertigung und für geringfügige Änderungen wird der Stadtrat ermächtigt.,,


